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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Mag.Haupt und Kollegen Nr. 2734/J betreffend 

Milch von hormonbehandelten Kühen, beehre ich mich wie folgt 

zu beantworten: 

Zu Frage 1 

Eine Kontrolle von Milch auf allfällige Arzneimittelrück­

stände ist eine Angelegenheit, die in den zuständigkeitsbe­

reich des Herrn Bundesministers für Gesundheit und Öffent­

licher Dienst fällt. In Österreich dürfen Hormone oder Anti­

hormone an Tiere ausschließlich unter tierärztlicher Kontrol­

le und nur zu therapeutischen Zwecken verabreicht werden. 

Die im Marktordnungsgesetz (§ 18 Abs.1) vorgesehene Quali­

tätsbeurteilung der Rohmilch erfolgt nicht in den Bearbei­

tungs- und Verarbeitungsbetrieben, sondern in den vom Milch­

wirtschaftsfonds gemäß § 18 (4) 1eg.cit. ermächtigten Ge­

bietslaboratorien und hier ausschließlich auf Kriterien, die 

für die technologische weiterverarbeitung von Bedeutung sind 

(Keimgehalt, zellzahl, Hemmstoffe). untersuchungen auf Ge­

sundheitsschäd1ichkeit obliegen ausschließlich den dafür zu­

ständigen Behörden und untersuchungsanstalten. 
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Zu Frage 2: 

Für Milch, die im Abhofverkauf abgegeben wird, gelten gemäß 

§ 16 (9) Marktordnungsgesetz die in der Beantwortung zu Fra­

ge 1 zitierten Bestimmungen sinngemäß. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, daß nach § 15 (6) Lebens­

mittelgesetz 1975 der Tierarzt bei der Verabreichung von Arz­

neimitteln, die Rückstände verursachen, nachweislich den 

Tierhalter über die Vorschriften betreffend das Verbot des 

Inverkehrbringens von Lebensmitteln mit Rückständen (§ 15 (5) 

Lebensmittelgesetz 1975) zu informieren und die Wartefrist 

anzugeben hat. Darüber hat er Aufzeichnungen zuführen, die 

drei Jahre aufbewahrt werden müssen. Die Verantwortung für 

die Abgabe rückstandsfreier Milch liegt beim Tierbesitzer. 

Die Vollziehung des Lebensmittelgesetzes fällt gleichfalls in 

die zuständigkeit des Herrn Bundesministers für Gesundheit 

und öffentlicher Dienst. 

Zu Frage 3: 

Nach Aussage der Veterinärfachleute werden bei der Verfütte­

rung von Milch durch die Verdauung und durch Stoffwechsel­

vorgänge im Masttier allenfalls vorhandene Hormonrückstände 

zur Gänze abgebaut. 

Eine Belastung des Konsumenten ist daher auszuschließen. 

Der 
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